
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Himmelbauer, Zorba 

Kolleginnen und Kollegen 

Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und 
Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein 
Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 - TKG 2021), das KommAustria
Gesetz (KommAustria-Gesetz - KOG), die Straiprozeßordnung 1975 (StPO), das 
Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das 
Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (W AG 2018), das Börsegesetz 2018 
(BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen
Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das 
Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Femsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle 
Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden (1080 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel I § 4 Z 61 entfällt der Doppelpunkt nach der Wendung „„Objekt"". 

2. In Artikel I lauten§ 39 Abs. 2 und 3: 

„(2) Die Bewilligung ist außer in den Fällen des Abs. 6 sowie des § 38 Abs. 5 auf zehn Jahre befristet zu 
erteilen. Wenn die Bewilligung mit zehn Jahren befristet wurde, informiert die Behörde den 
Bewilligungsinhaber sechs Monate vor Ablauf der Befristung. In dieser Information ist dem 
Bewilligungsinhaber die Möglichkeit einzuräumen, binnen drei Monaten der Fernmeldebehörde 
mitzuteilen, dass die Amateurfunkbewilligung im selben Umfang und mit dem in der erloschenen 
Amateurfunkbewilligung zugewiesenen Rufzeichen um weitere zehn Jahre verlängert werden soll, eine 
solche Mitteilung gilt als Antrag im Sinn des§ 35. 

(3) In der Amateurfunkbewilligung ist dem Antragsteller ein Rufzeichen zuzuweisen. Wird dem 
Funkamateur innerhalb von fünf Jahren nach Erlöschen der ihm erteilten Amateurfunkbewilligung 
neuerlich eine Amateurfunkbewilligung erteilt, ist diese auf Wunsch des Funkamateurs im selben Umfang 
und mit dem in der erloschenen Amateurfunkbewilligung zugewiesenen Rufzeichen neuerlich zuzuweisen. 
Die Laufzeit einer im Sinn des Abs. 2 verlängerten Amateurfunkbewilligung beginnt mit Ablauf der 
bisherigen Bewilligung." 

3. In Artikel I § 45 Abs. 11 wird das Wort „fünf' durch das Wort „sechs" ersetzt. 

4. In Artikel I § 59 Abs. 5 wird der Ausdruck „Abs. 3" durch den Ausdruck ,,Abs. 4" ersetzt. 

5.ln Artikel I § 89 Abs. 4 lautet der 1. Satz: 

„Die Regulierungsbehörde hat die Märkte für elektronische Kommunikation zu beobachten und 
berücksichtigt die Auswirkungen neuer Marktentwicklungen, unter anderem im Zusammenhang mit 
kommerziellen Vereinbarungen, die die Wettbewerbsdynamik beeinflussen." 

6. In Artikel 1§107 Abs. 6 wird das Wort ,,Bundesgeseztes" durch das Wort ,,Bundesgesetzes" ersetzt. 

7. In Artikel 1§114 Abs. 6 wird die Wortfolge „innerhalb von 2 Wochen" durch die Wortfolge „in der in 
der Verordnung gemäß Abs. 7 vorgesehenen Frist" ersetzt. 

8. In Artikel 1 § 133 Abs. 4 wird das Wort „zwei" durch das Wort „drei" ersetzt. 

9. In Artikel 1 § 144 entfällt der letzte Satz. 

10. Die Überschrift des Artikel 1§181 lautet „Informationspflichten". 
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II. Artikel I § 181 Abs. 12 lautet: 

„(12) Das Fernmeldebüro hat die Anwendung der Verordnung (EU) 2020/1070 zu überwachen, dabei 
insbesondere die Anwendung des Artikels 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) 202011070 und der Europäischen 
Kommission darüber jährlich Bericht zu erstatten." 

12. Der Strichpunkt nach Artikel I § I 88 Abs. 4 Z 28 wird durch einen Punkt ersetzt. 

13. In Artikel I § 200 Abs. 1 wird die Wendung „Z 13 und 17" durch die Wendung ,;z 13, 17 und 20" ersetzt. 

I 4. In Artikel I § 2 I 2 Abs. 8 Z I wird die Jahreszahl „2022" durch die Jahreszahl „2024" ersetzt. 

I 5. In Artikel I § 2 I 2 Abs. 8 Z 2 wird die Jahreszahl „2023" durch die Jahreszahl „2025" ersetzt. 

16. In Artikel I § 2 I 2 Abs. 8 Z 3 wird die Jahreszahl „2024" durch die Jahreszahl „2026" ersetzt. 

I 7. In Artikel I § 2 I 2 Abs. 8 Z 4 wird die Jahreszahl „2025" durch die Jahreszahl „2027" ersetzt. 

I 8. In Artikel I § 2 I 2 Abs. 8 Z 5 wird die Jahreszahl „2026" durch die Jahreszahl „2028" ersetzt. 

I 9. In Artikel I § 2 I 2 Abs. 8 wird im Schlussteil die Jahreszahl „2027" durch die Jahreszahl „2029" ersetzt. 

20. Nach Artikel I § 2 I 2 Abs. I 5 werden folgende Abs. 16 und 17 angefügt: 

„(16) Die Verpflichtung des Anbieters zur Weiterleitung nach § 144 besteht ab einem Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. 

(17) Die für die Erfüllung der in den§§ 118, 119, 124, 135 Abs. 4, 135 Abs. 7, 135 Abs. 8, 135 Abs. 11, 
136, 13 8 Abs. 5 und 13 8 Abs. 6 vorgesehenen Pflichten der Betreiber gegenüber Endnutzern erforderlichen 
technischen oder organisatorischen Vorkehrungen sind unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes umzusetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
gegenüber dem Endnutzer weiterhin jene Pflichten sinngemäß anzuwenden, welche sich aus der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehenden und auf den neuen Sachverhalt anwendbaren Rechtslage 
ableiten lassen." 

Dieser Antrag wird begründet wie folgt: 

Begründung 

ZuZ 1 

Bei Begriffsdefintionen ist kein Doppelpunkt zu setzen, daher wird dieser gestrichen. 

ZuZ2 

Damit wird klargestellt, dass eine abgelaufene Amateurfunkbewilligung nach Information durch die 
Behörde im selben Umfang und mit dem selben Rufzeichen durch formlosen Antrag verlängert werden 
kann. 

ZuZ3 

Das Quorum für den Beirat wird an die Anzahl der Mitglieder angepasst. 

ZuZ4 

Es handelt sich um ein Redaktionsversehen, das bereinigt wird. 

ZuZ5 

Durch die Verschiebung des Ausdrucks „zu beobachten" wird die Satzstellung richtig gestellt. 

ZuZ6 

Hiermit wird die Korrektur eines Tippfehlers vorgenommen. 

ZuZ7 

Da die Regulierungsbehörde für bestimmte Informationspflichten eine der Praxis angepasste Frist durch 
Verordnung vorsehen kann, ist eine starre Frist von 2 Wochen für ähnliche Tatbestände für die Vollziehung 
unpraktisch. Die Fristen sollen daher synchron laufen. 
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ZuZ8 

Die Fristen für Anzeigen von Änderungen der AGB an Endnutzer und Regulierungsbehörde werden 
synchronisiert. 

ZuZ9: 

Die Bestimmung über das Inkrafttreten wird in die Übergangsbestimmung (siehe Z 20) verschoben. 

Zu Z 10: 

Hiermit wird ebenfalls die Korrektur eines Tippfehlers vorgenommen. 

ZuZ 11: 

Das unvollständige Zitat in § 181 Abs. 12 wird vervollständigt. 

ZuZ 12: 

Da die Aufzählung hier endet, wird statt eines Strichpunkts ein Punkt am Ende gesetzt. 

ZuZ 13 

Dabei handelt es sich ohne inhaltliche Änderung um die Richtigstellung von fehlerhafen Zitaten auf Grund 
eines Redaktionsversehens. 

Zu Z 14 bis 19 

Die Fristen für das Außerkrafttreten von Amateurfunkbewilligungen wird um zwei Jahre nach hinten 
verschoben, um Amateurfunkern mehr Zeit zur Vorbereitung zu geben. 

ZuZ20 

Abs. 16 siehe oben zu Z 9 

Abs. 17 stellt klar, dass, wenn die Umsetzung von Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes Zeit erfordert, 
bis dahin die alten Regelungen sinngemäß anzuwenden sind. 
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